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Preisindikation zur Belieferung mit Erdgas    
 
 
 
Marktgemeinde Riedau 

Marktplatz 32-33 

4752 Riedau 

 

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Anfrage. Gerne übermitteln wir Ihnen die Preisindikation für 

die Belieferung mit Erdgas des unten genannten Lieferzeitraums. Wir bitten Sie um Sichtung und Ihre 

geschätzte Rückmeldung. 
 

 
Energiepreis: 
 

Lieferzeitraum Energiepreis Euro/MWh auf Preisbasis CEGH 
01.01.2026 – 31.12.2026 42,21 

01.01.2027 – 31.12.2027 40,98 

 

Grundpreis: 

 

Lieferzeitraum Grundpreis Euro/Monat/Zählpunkt 
01.01.2026 – 31.12.2027 3,30 

 

In diesen angebotenen Energiepreisen, welche einen Nettopreis darstellen, sind sämtliche Kosten für 
etwaige anfallende Ausgleichsenergie und Clearing-Gebühren enthalten. Bei Überschreiten der 
Vertragsmenge um mehr als 10,00 % (Obergrenze) verrechnet der Lieferant für die Mehrmenge 
(Differenzmenge zwischen gemessenem Verbrauch und Obergrenze) einen Aufschlag von 20,00 % 
auf den angeführten Energiepreis. Bei Unterschreiten der Vertragsmenge um mehr als 10,00 % 
(Untergrenze) verrechnet der Lieferant für die Mindermenge (Differenzmenge zwischen Untergrenze 
und gemessenem Verbrauch) 20,00 % von dem oben angeführten Energiepreis. Dieser Preis gilt für 
alle oben angeführten Kundenanlagen und basiert auf einer kumulierten Jahresarbeit  
von etwa 567 MWh.  

       
  

Anlagenstandort Kd-Nr.: Anlagennr. Zählpunktbezeichnung 

Anlagenliste Marktgemeindeamt Riedau 
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In o.a. Preisansatz sind nicht enthalten: 
 
• vom Netzbetreiber einzuhebende Entgelte - diese werden von dem jeweiligen Netzbetreiber 

gesondert verrechnet 

• jeweils gültige Steuern und Abgaben - diese werden von dem jeweiligen Netzbetreiber gesondert 
verrechnet 

• die vom Energielieferanten zu tragenden Aufwendungen gemäß EEffG, um den Verpflichtungen 
nachzukommen. Der Kunde kann EEffG-Maßnahmen beistellen, wodurch die Verrechnung eines 
allfälligen Mehraufwandes entfällt 

• Gebrauchsabgaben 

• externe dem Lieferanten entstehende Kosten im Zusammenhang mit der Lieferung von Erdgas. 
Diese werden nach den entsprechenden Bestimmungen zusätzlich verrechnet.  
 

Diese Indikation setzt einen aufrechten Netzzugangsvertrag voraus und regelt die Lieferung von Erdgas 
durch die Energie Ried GmbH an den Kunden für die (den) in dieser Indikation genannten 
Anlage(n)/Zählpunkt(e) mit den daran angeschlossenen Erdgasverbrauchsgeräten nach Maßgabe der 
jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und der dem Kunden ausgefolgten „ALB Erdgaslieferung 
an Kunden mit Lastprofilzählung“ in der jeweils gültigen Fassung (einzusehen unter 
https://www.energie-ried.at/gas/gas-lieferant), die bei Abschluss Vertragsbestandteil werden, soweit 
nichts Gegenteiliges und/oder Ergänzendes vereinbart wird. 
 
Wir hoffen, dass Ihnen das Angebot zusagt und wir Sie künftig mit Erdgas beliefern dürfen.  
Das Angebot ist gültig bis 26.09.2025 09:00 Uhr.  
 
Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung. 
 
Beste Grüße 
 
 
Ing Friedrich Pöttinger, MSc 


